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UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation
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Chronique générale

Infrastructure et environnement

Protection de l'environnement

Protection de l'environnement

Im Dezember 2022 präsentierte der Bundesrat die Botschaft für die Revision des
Umweltschutzgesetzes. Die Revision bezweckt Veränderungen in den Bereichen Lärm,
Altlasten, Lenkungsabgaben, Finanzierung von Aus- und Weiterbildungskursen zum
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, beim E-Government sowie beim Strafrecht.
Beim Lärmschutz will der Bundesrat die raumplanerischen Ziele (verdichtetes Bauen /
Siedlungsentwicklung nach innen) besser mit dem Schutz der Bevölkerung vor
Lärmemissionen in Einklang bringen. Mit den vorgesehenen Änderungen im USG sollen
die Rechts- und Planungssicherheit erhöht werden, indem die lärmrechtlichen
Kriterien für Baubewilligungen präzisiert werden. Die Änderungen stünden in Einklang
mit dem «Nationalen Massnahmenplan zur Verringerung der Lärmbelastung» und setze
die Motion 16.3529 Flach (glp, AG) um, so der Bundesrat. 
Im Bereich der Altlasten beabsichtigt der Bundesrat, die Sanierung von öffentlichen
und privaten Böden voranzutreiben. Die Untersuchung und Sanierung öffentlicher
Kinderspielplätze und Grünflächen sollen verbindlich geregelt werden, wobei die
Kosten der Sanierung zu 60 Prozent durch den VASA-Fonds übernommen würden. Die
weiterhin freiwillige Untersuchung und Sanierung privater Kinderspielplätze und
Hausgärten würde durch eine 40-prozentige Beteiligung des VASA-Fonds unterstützt.
Weiter sollen durch ehemalige Deponien oder industrielle Aktivitäten belastete
Standorte generell rascher analysiert und saniert werden. Bei den 300-Meter-
Schiessanlagen schlug der Bundesrat vor, in Zukunft nicht mehr eine Pauschale pro
Scheibe zu sprechen, sondern dass der Bund die Sanierungskosten generell zu 40
Prozent übernimmt. Mit diesen Änderungen werde die Motion 18.3018 Salzmann (svp,
BE) erfüllt und das Anliegen einer abgelehnten Motion 20.4546 Fivaz (gp, NE)
aufgenommen, so die Botschaft.
Bei den Lenkungsabgaben sollen diejenigen Artikel im USG, die den Schwefelgehalt von
einigen Treibstoffen betreffen, gestrichen werden, da sie aufgrund strengerer
Vorschriften in der LRV keine Anwendung mehr finden.
Eine weitere Neuerung im USG soll es dem Bund erlauben, private Institutionen
finanziell zu unterstützen, die an sie übertragene Aufgaben im Bereich der Aus- und
Weiterbildung zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln wahrnehmen. Diese Änderung
werde insbesondere die Umsetzung von Massnahmen des Aktionsplans zur
Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vereinfachen.
Die vorliegende Revision schaffe auch die gesetzliche Grundlage, um das E-
Government-Programm des UVEK im Umweltschutzbereich zu verankern, so der
Bundesrat. 
Schliesslich bezweckt der Bundesrat einige der Strafbestimmungen im USG anzupassen
und das Strafmass für schwere Delikte anzuheben. Zudem solle die Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Strafverfolgungs- und Umweltschutzbehörden gestärkt
werden. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2023 behandelte der Ständerat die umfassende Revision des
Umweltschutzgesetzes als Erstrat. UREK-SR-Sprecher Daniel Fässler (mitte, AI)
orientierte den Rat darüber, dass die Kommission einstimmig beantragt hatte, auf die
Vorlage einzutreten. Entsprechend wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen.
Die Vorlage gliederte sich sodann in zwei grosse Themenbereiche. Im ersten Block
widmete sich der Ständerat den Lärmvorschriften bei Gebäuden. Daniel Fässler fasste
das Ziel der USG-Revision dahingehend zusammen, dass die Lärmvorschriften besser
mit den raumplanerischen Zielen, namentlich der Siedlungsentwicklung nach innen, in
Einklang gebracht werden sollen. Die Kommissionsmehrheit hatte bei den
entsprechende Artikeln jeweils beantragt, der Linie des Bundesrates zu folgen oder
aber die Lärmvorschriften zu lockern. Gegen Letzteres regte sich links-grüner
Widerstand; Mathilde Crevoisier Crelier (sp, JU) hatte zu den wichtigsten
vorgeschlagenen Änderungen jeweils einen Minderheitsantrag eingereicht. Diese
Anträge blieben jedoch allesamt chancenlos; die Mehrheit des Rates folgte in allen
Punkten ihrer vorberatenden Kommission. So lehnte es der Ständerat etwa ab, einen
neuen Grenzwert für morgendlichen Fluglärm in die Lärmschutzverordnung
aufzunehmen. Ebenfalls keine Mehrheit fand das Ansinnen, den Gemeinden bei

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Bauzonen, in denen die Lärm-Grenzwerte nicht eingehalten werden können, mehr
Spielraum bezüglich der Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Strassen zu geben. 
Im zweiten Block stand die Beschleunigung der Sanierung belasteter Standorte im
Fokus. In Übereinstimmung mit dem Bundesrat beschloss der Ständerat eine
obligatorische Sanierung belasteter öffentlicher Spielplätze und Grünflächen, auf
denen regelmässig Kinder spielen. Die anfallenden Sanierungskosten sollen primär die
Verursachenden der Belastungen tragen; der Bundesrat hatte hingegen vorgeschlagen,
dass die Inhaberinnen und Inhaber des Standorts, also etwa die Gemeinden, die Kosten
übernehmen. Die kleine Kammer lehnte es im Übrigen ab, die Sanierung privater
Kinderspielplätze und privater Hausgärten finanziell zu unterstützen. Dies hatten der
Bundesrat und eine weitere Minderheit Crevoisier Crelier gefordert.
Nach diesen beiden grossen Blöcken gab es nur noch wenige Diskussionen zu den
übrigen Bestimmungen, bei denen die kleine Kammer jeweils dem Antrag des
Bundesrates folgte. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 32 zu 9 Stimmen
bei 1 Enthaltung angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern
der SP und der Grünen. 2

1) BBl, 2023 239
2) AB SR, 2023, S. 1082 ff.; AB SR, 2023, S. 1086 ff.
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